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Vorwort

In den einschlägigen Kommentaren und Handbüchern erfährt der Leser, wel
che Einzelfallentscheidungen der Gerichte zum Thema Arbeitszeit und Ur
laub besondere Aufmerksamkeit verdienen und welche Folgen sich für die 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats daraus ableiten lassen.
Diesem Buch liegt ein anderer Ansatz zugrunde.
Nicht die gerichtliche Entscheidung steht im Mittelpunkt, sondern die je
weiligen Interessen der Betriebsparteien und deren Lösungsansätze. Urteile 
und Beschlüsse, das Arbeitszeitgesetz, das Bundesurlaubsgesetz und das Be
triebsverfassungsgesetz bilden den gesetzlichen Rahmen. Aber wie löst man 
den Konflikt?
In Verhandlungen zwischen Betriebsräten und Arbeitgebern erfahrene Inter
essenvertreter erläutern, welche Fragestellungen für sie rund um das Thema 
Arbeitszeit und Urlaub in der betrieblichen Praxis relevant sind und wie sie 
beantwortet werden können. Wir haben Vertreter beider „Lager“ (Betriebsrat 
und Arbeitgeber) gebeten, sich jeweils einer Fragestellung aus ihrer jeweili
gen Perspektive zu widmen. Ihre Beiträge sind eingebunden in allgemeine 
Themen zu Arbeitszeit und Urlaub und werden durch die Expertise eines er
fahrenen Sachverständigen für Arbeitszeitsysteme abgerundet.
Entstanden ist ein heterogenes Buch, das geprägt ist von den Erfahrungen, 
dem Expertenwissen und den Ansichten von langjährigen Praktikern. Wir 
möchten den Leserinnen und Lesern Hilfestellungen geben, wie sie unter 
Berücksichtigung von Recht und Gesetz praxistaugliche Regelungen zu Ar
beitszeit und Urlaub verwirklichen können. Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Unser besonderer Dank gilt unseren Kollegen Dr. Katja Mückenberger und 
Dr. Christoph Löbig, deren Mitarbeit deutlich über die reine Autorenstellung 
hinausging.
Unseren Autoren danken wir nicht nur für die angenehme Zusammenarbeit, 
sondern vor allem für ihre Rücksicht, Disziplin und Geduld, ohne die die 
Koordination von über 40 Autoren nicht möglich gewesen wäre.

Frankfurt, Juni 2016
Roland Lukas und Holger Dahl
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1Lukas

A. Allgemeine Grundsätze der Mitbestimmung 
in Arbeitszeit- und Urlaubsfragen

I.  Umfang des Mitbestimmungsrechts
Das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats hat einen kollektiven Bezug, 
d. h., der Betriebsrat kann grundsätzlich nur abstrakt-generelle Regelun-
gen erzwingen, die sich auf den ganzen Betrieb oder eine Gruppe von 
Arbeitnehmern oder einen Arbeitsplatz und damit nicht auf einen Arbeit-
nehmer persönlich beziehen.1 Eine Ausnahme bildet die Festlegung des 
Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und 
den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt werden kann, 
§ 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG. Mitbestimmungsfrei sind demnach nur Maß-
nahmen des Arbeitgebers, die ausschließlich den individuellen Besonder-
heiten eines einzelnen Arbeitsverhältnisses Rechnung tragen und deren 
Auswirkungen sich nur auf das Arbeitsverhältnis dieses Arbeitnehmers 
beschränken.2

II.  Initiativrecht des Betriebsrats
Mitbestimmung heißt, dass sowohl Arbeitgeber als auch Betriebsrat gleich - 
berechtigt Verhandlungen über einen mitbestimmungsrechtlichen Rege-
lungsgegenstand verlangen können. Der Betriebsrat kann also zum Beispiel 
die Initiative für die Einführung einer Gleitzeit, für die Neufassung des 
Schichtmodells oder die Einführung von Kurzarbeit ergreifen und ggf. die 
Einigungsstelle anrufen.
Das Mitbestimmungsrecht soll gerade die Gestaltungsfreiheit des Arbeit-
gebers einengen. Die Interessen der Arbeitnehmer sollen bei allen Ent-
scheidungen berücksichtigt werden.3

Beschränkungen oder Ausschluss des Initiativrechts können sich jedoch 
aus dem Gegenstand und dem Zweck des einzelnen Mitbestimmungs-
rechts nach § 87 Abs. 1 BetrVG ergeben.4 So kann der Betriebsrat nicht 
die Einführung einer technischen Überwachungseinrichtung verlangen, 

1 Fitting, BetrVG, 28. Aufl. 2016, § 87 Rn. 16; Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeits-
recht, 16. Aufl. 2016, BetrVG, § 87 Rn. 6.

2 BAG, 24.4.2007 – 1 ABR 47/06, NZA 2007, 818, 820.
3 BVerfG, 18.12.1985 – 1 BvR 143/83, NZA 1986, 199, 200.
4 Fitting, BetrVG, 28. Aufl. 2016, § 87 Rn. 584; Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeits-

recht, 16. Aufl. 2016, BetrVG, § 87 Rn. 9.
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A. Allgemeine Grundsätze der Mitbestimmung in Arbeitszeit- und Urlaubsfragen

Lukas

da das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG allein dem 
Schutz der Arbeitnehmer vor den Gefahren einer technischen Überwa-
chung dient.5

III. Gesetzes- und Tarifvorrang
Der Eingangssatz von § 87 Abs. 1 BetrVG schränkt das Mitbestimmungs-
recht ein, soweit bereits eine gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht. 
Wird der Regelungsgegenstand durch ein Gesetz oder eine Tarifnorm bin-
dend und abschließend geregelt, besteht für die Betriebsparteien keine 
Ausgestaltungsmöglichkeit mehr.6 Ist der Tarifvertrag allerdings ausfül-
lungsbedürftig, bleibt ein darauf gerichtetes Mitbestimmungsrecht erhal-
ten.7

Der Tarifvorrang greift allerdings nur, wenn die tarifliche Regelung unter 
den räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereich des Tarif-
vertrags fällt und für den Betrieb gilt. Dafür genügt die Tarifbindung des 
Arbeitgebers, unabhängig davon, ob und wie viele Arbeitnehmer tarifge-
bunden sind.8 Der Tarifvertrag muss zeitlich in Kraft sein. Ein nachwir-
kender Tarifvertrag steht bis zum Abschluss einer neuen Abmachung (§ 4 
Abs. 5 TVG) dem Mitbestimmungsrecht nicht entgegen.
Ist der Arbeitgeber nicht tarifgebunden, bleibt das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 BetrVG vollumfänglich bestehen. Auch 
wenn einschlägige tarifliche Regelungen bestehen, gilt der Tarifvorrang 
nicht und die Regelungssperre des § 77 Abs. 3 BetrVG greift in Angele-
genheiten der zwingenden Mitbestimmung nicht ein.9

IV. Zuständigkeiten
In der Praxis treten immer wieder Fragen auf, welches Gremium – örtli-
cher Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat – für den zu 
regelnden Sachverhalt zuständig ist. Für die Mitbestimmung in Arbeits-
zeit- und Urlaubsfragen werden das regelmäßig die örtlichen Betriebsräte 
sein, da die gesetzlichen Voraussetzungen für eine originäre Zuständig-
keit des Gesamtbetriebsrats gemäß § 50 BetrVG oder des Konzernbe-
triebsrats gemäß § 58 BetrVG nicht gegeben sein werden.

5 BAG, 28.11.1989 – 1 ABR 97/88, AP BetrVG 1972 § 87 Initiativrecht Nr. 4.
6 BAG, 22.7.2008 – 1 ABR 40/07, NZA 2008, 1248, 1254.
7 Vgl. BAG, 22.7.2014 – 1 ABR 96/12, NZA 2014, 1151, 1152.
8 BAG, 18.10.2011 – 1 ABR 25/10, NZA 2012, 392 ff.
9 Fitting, BetrVG, 28. Aufl. 2016, § 87 Rn. 47.
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     IV. Zuständigkeiten

Lukas

Bei Regelungen über Beginn und Ende der Arbeitszeit ist grundsätzlich 
der örtliche Betriebsrat zuständig.10 Der Gesamt- oder auch der Kon-
zernbetriebsrat kann ausnahmsweise zuständig sein, wenn alle oder doch 
mehrere Betriebe produktionstechnisch oder in den Arbeitsabläufen 
derart miteinander verbunden sind, dass nur eine einheitliche Regelung 
sachlich zu rechtfertigen ist.11 Gleiches gilt, wenn die Arbeitsabläufe in 
den Betrieben aufgrund einer betriebs- oder gesellschaftsübergreifenden 
Arbeitsteilung in zeitlicher Hinsicht wechselseitig derart voneinander ab-
hängig sind, dass ohne eine überbetriebliche Koordinierung untragbare 
Störungen eintreten.12

Bei Regelungen zu Kurzarbeit ist grundsätzlich ebenfalls der örtliche 
Betriebsrat zuständig. Sind mehrere produktionstechnische Betriebe so 
eng miteinander verbunden, dass Kurzarbeit in einem Betrieb notwendi-
gerweise eine Produktionseinschränkung in anderen Betrieben zur Folge 
hat, kann ausnahmsweise der Gesamt- oder Konzernbetriebsrat zuständig 
sein.13

10 BAG, 19.6.2012 – 1 ABR 19/11, NZA 2012, 1237, 1238.
11 BAG, 23.9.1975 – 1 ABR 122/73, AP BetrVG 1972 § 50 Nr. 1.
12 BAG, 19.6.2012 – 1 ABR 19/11, NZA 2012, 1237, 1238.
13 Vgl. BAG, 29.11.1978 – 4 AZR 276/77, AP BGB § 611 Bergbau Nr. 18.

9
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B. Kontrollrechte und -pflichten des Betriebsrats

I.  Einhaltung der Regelungen des Arbeitszeitgesetzes
Möchte man sich mit den Kontrollrechten und -pflichten des Betriebsrats im 
Hinblick auf das Arbeitszeitgesetz auseinandersetzen, so ist es unerlässlich, 
sich zunächst mit den unterschiedlichen Arbeitszeitinhalten zu beschäftigen. 
Erfahrungen aus einer Vielzahl von Moderationen und Einigungsstellen mit 
dem Thema Arbeitszeit zeigen, dass eine hohe Anzahl von Irritationen und 
Auseinandersetzungen auch dadurch entstehen, dass die unterschiedlichen 
Arbeitszeitbegriffe, nämlich die nach dem Arbeitszeitgesetz, dem Betriebs-
verfassungsgesetz1 und nicht zuletzt im Hinblick auf vergütungsrechtliche 
Fragen2 zu unterscheiden sind. Buschmann/Ulber beschreiben dies wie folgt: 
„Die Verwechslung von Vergütung und Arbeitsschutz gehört zu den häufigs-
ten Fehlern im Arbeitszeitrecht.“3

Meiner Erfahrung nach ist die Vermischung dieser drei, inhaltlich unter-
schiedlich ausgestalteten Themenstellungen auch eine Ursache für entste-
hende Konflikte der Betriebsparteien im Zusammenhang mit der Arbeitszeit. 
Beiden Seiten sei daher angeraten, diese Differenzierung miteinander zu be-
sprechen und zu klären, über welche Fragen tatsächlich Uneinigkeit besteht. 
Im Zweifel dürfte – trotz gleich hoher rechtlicher Wichtigkeit und Bedeu-
tung – die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes (Arbeitsschutz) weniger Kon-
fliktpotenzial beinhalten, als dies bei Fragen der Vergütung von geleisteten 
Arbeitszeiten oder mitbestimmungsrechtlichen Fragen der Fall ist.
Die hohe Intensität, mit welcher in arbeitszeitlichen Fragen eine Auseinan-
dersetzung zwischen den Betriebsparteien erfolgt, hängt mit der immensen 
Wichtigkeit bzw. dem Stellenwert von Arbeitszeit im Arbeitsverhältnis zu-
sammen. Im Zusammenhang mit der Arbeitszeit sind beide, immer wieder als 
„Säulen des Arbeitsverhältnisses“ bezeichnenden Hauptpflichten – nämlich 
Arbeitsleistung gegen Lohn – unmittelbar betroffen.
Welche Irritationen und Auseinandersetzungen das fehlerhafte Verständnis 
von „Arbeitszeit“ auslösen kann, wurde bereits an der Rechtsprechung zum 
Bereitschaftsdienst in Kliniken in den Jahren 2000 und 2004 deutlich. Was 
sich in den Ohren der Betriebsparteien nach einem durchsetzbaren Anspruch 
anhörte, führte bei genauerer Betrachtung nicht zu dem von den Betriebspar-
1 Vgl. zum abweichenden Arbeitszeitbegriff des Betriebsverfassungsgesetzes: BAG, 

14.11.2006 – 1 ABR 5/06, NZA 2007, 458 f.
2 BAG, 19.3.2014 – 5 AZR 954/12, NZA 2014, 787, 788.
3 Buschmann/Ulber, ArbZG, 8. Aufl. 2015, § 2 Rn. 39.
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teien gewünschten Anspruch bzw. Ergebnis und musste von der Rechtspre-
chung in weiteren Urteilen erst klargestellt werden. So war das Grundsatzur-
teil des Europäischen Gerichtshofs zum ärztlichen Bereitschaftsdienst in der 
Rechtssache Simap4 vielfach so verstanden worden, als würde damit auto-
matisch eine vollständige Vergütungsverpflichtung des Bereitschaftsdienstes 
entstehen und musste erst durch die nachfolgend auszugsweise zitierte Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts klargestellt werden: 

„Aus der Richtlinie 93/104/EG des Rates über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung vom 23.11.1993 und aus der Rechtsprechung 
des EuGH hierzu folgt nicht, dass Bereitschaftsdienst im Sinne des 
Arbeitszeitgesetzes wie die sonstige Arbeitszeit vergütet werden muss. 
Die Arbeitsvertragsparteien sind frei, für Bereitschaftsdienst und so 
genannte Vollarbeit unterschiedliche Vergütungssätze vorzusehen.“5

Zu einem ähnlichen, oft betrieblichen Missverständnis führt gegenwärtig, 
bspw. im Rahmen von Dienstreiseregelungen und Vereinbarungen für Au-
ßendienstmitarbeiter, die jüngere Entscheidung des Europäischen Gerichts-
hofs zur Frage, ob es sich bei Fahrzeiten von Außendienstmitarbeitern ab 
und bis zum Wohnort um Arbeitszeit handelt.6 Diese Entscheidung macht 
deutlich, wie wichtig eine differenzierte Betrachtungsweise ist. So hat der 
Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung festgestellt, dass Fahrten, 
die Arbeitnehmer ohne festen Arbeitsort zwischen ihrem Wohnort und dem 
ersten und letzten Kunden zurücklegen, Arbeitszeiten darstellen. Mit Verweis 
auf den Schutz der Sicherheit und der Gesundheit macht der Gerichtshof 
deutlich, dass auch diese Zeiten als Arbeitszeiten zu definieren sind und stellt 
damit auf den arbeitsschutzrechtlichen Arbeitszeitbegriff ab. Damit sind die-
se Zeiten bspw. bei der Einhaltung von Höchstarbeitszeiten bzw. Ruhezeiten 
und Pausen zu berücksichtigen. Die für die Arbeitnehmer überaus bedeuten-
de Frage der Vergütung ist hiermit jedoch – erneut – nicht beantwortet und 
geregelt. Diese richtet sich nach Vereinbarungen im Arbeitsvertrag, einem 
Tarifvertrag oder einer Betriebsvereinbarung. Ohne ein beiderseitiges Ver-
ständnis der Betriebsparteien bezüglich dieser Differenzierung werden Ver-
handlungen ungleich schwerer und regelmäßig Erwartungen enttäuscht.
Auch im Rahmen von Betriebsvereinbarungen führt das unterschiedliche 
Verständnis von Arbeitszeit vielfach dazu, dass Regelungen getroffen wer-
den, die unter Umständen am gewünschten Ergebnis vorbeizielen, was sich 
z. B. bei der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Kappung von Ar-

4 EuGH, 3.10.2000 – C-303/98 (Simap), AP BGB § 611 Arbeitszeit Nr. 19.
5 BAG, 28.1.2004 – 5 AZR 530/02, AP BGB § 611 Bereitschaftsdienst Nr. 10.
6 EuGH, 10.9.2015 – C-266/14 (Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones 

obreras), NJW 2016, 145 f.
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beitszeiten durch Betriebsvereinbarung und dem dort aufgenommenen Ori-
entierungssatz aufdrängt:

„Schließen die Betriebsparteien eine Betriebsvereinbarung über Gleit-
zeit und regeln sie darin die Arbeitszeit i. S. v. § 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3  
BetrVG, können sie bestimmen, dass die über zehn Stunden hinaus ge-
leistete werktägliche Arbeitszeit gekappt und grundsätzlich nicht als 
zu verteilende Arbeitszeit behandelt wird. Eine solche Kappungsrege-
lung betrifft – wenn nicht besondere Anhaltspunkte vorliegen – nicht 
die vergütungspflichtige Arbeitszeit.“7

Ob diese Wirkung von beiden Betriebsparteien bei Abschluss der Betriebs-
vereinbarung intendiert worden war, kann bezweifelt werden.

II.  Kontrollrechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz
Bezogen auf Fragen der Arbeitszeit sieht das Betriebsverfassungsgesetz ver-
schiedene Rechte und Pflichten der Betriebsparteien, also des Arbeitgebers 
und des Betriebsrates, in unterschiedlicher Abstufung vor. Unstreitig dürf-
te sein, dass die Dauer der Arbeitszeit nicht der Mitbestimmung durch den 
Betriebsrat unterliegt,8 hingegen die Festlegung von Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie die Verteilung auf die 
einzelnen Wochentage nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG, wie auch die vorrü-
bergehende Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit nach § 87 Abs. 1 
Nr. 3 BetrVG Gegenstand der zwingenden Mitbestimmung sind.
Wie vielfältig und wesentlich die Fragestellungen und Auseinandersetzungen 
zu diesen beiden Tatbeständen sind, lässt sich zum einen an der Vielzahl von 
Einigungsstellen und gerichtlichen Entscheidungen zu diesen Themen, nicht 
zuletzt aber auch an der Anzahl der nachfolgenden Beiträge erkennen, auf 
welche an dieser Stelle lediglich verwiesen wird.
Interessant erscheint jedoch vor allem auch die Frage nach dem Umgang 
mit den abgeschlossenen Betriebsvereinbarungen, die Frage nach dem „und 
denn –?“. Was Tucholsky in seinem Ehe-Gedicht „Danach“ mit „Es wird 
nach einem happy end im Film jewöhnlich abjeblendt (…) Na, un denn 
– ?“ beschreibt, trifft auch vorliegend zu: Eine Vereinbarung kann – ein-
vernehmlich oder streitig – herbeigeführt werden, wirklich spannend wird 
es jedoch erst danach, denn auf deren Umsetzung und Einhaltung kommt 
es an. Mit dem Abschluss einer Betriebsvereinbarung, mit dem Vorliegen 
eines Tarifvertrags oder Gesetzes ist noch nichts erreicht, vielmehr müssen 

7 BAG, 10.12.2013 – 1 ABR 40/12, AP BetrVG 1972 § 87 Arbeitszeit Nr. 132.
8 BAG, 22.7.2003 – 1 ABR 28/02, NZA 2004, 507, 508.
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diese auch tatsächlich gelebt und sinnhaft – unter Berücksichtigung der 
jeweils in den Betrieben vorliegenden Gegebenheiten – umgesetzt werden. 
Aus meiner Sicht stellt dies oft die wahre Herausforderung für die Betriebs-
parteien dar, die Umsetzung und Kontrolle.

1.  Überwachungsrecht und Auskunftsanspruch –  
rechtliche Voraussetzungen

Betriebs- und Personalräte haben darüber zu wachen, dass geltende Gesetze, 
Normen, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen etc. eingehalten bzw. durch-
geführt werden. Dies bestimmt sich bezüglich der Betriebsräte aus den all-
gemeinen Aufgaben nach § 80 Abs. 1 BetrVG, für Personalräte nach § 68 
Abs. 1 Satz 2 BPersVG bzw. auf Landesebene nach den entsprechenden lan-
despersonal- und vertretungsrechtlichen Regelungen.9

Damit wird dem Betriebs- bzw. Personalrat die Berechtigung, aber auch die Ver-
pflichtung auferlegt, über die Einhaltung und damit auch über die Einhaltung 
der Schutzvorschriften des Arbeitszeitrechts zu wachen. Um dem Betriebs- bzw. 
Personalrat diese Überwachungsfunktion zu ermöglichen, darf und muss dieser 
sich die Informationen nicht selbst beschaffen, vielmehr sieht das Betriebsver-
fassungsgesetz eine Unterrichtungspflicht durch den Arbeitgeber vor.
Im Ergebnis bedeutet dies, dass das Überwachungsrecht durch den allge-
meinen Auskunftsanspruch des Betriebsrats nach § 80 Abs. 2 BetrVG, auch 
Unterrichtungspflicht des Arbeitgebers genannt, abgesichert wird. Die Unter-
richtungspflicht erfordert stets zwei Voraussetzungen, zum einen muss eine 
Aufgabe des Betriebsrats gegeben sein, zum anderen müssen die begehrten 
Informationen bzw. Unterlagen erforderlich sein.10

Bezogen auf arbeitszeitrechtliche Fragen bedeutet dies, dass der Betriebs- bzw. 
Personalrat die Berechtigung hat, diesem aber auch die Verpflichtung auferlegt 
wird, über die Einhaltung der Schutzvorschriften des Arbeitszeitgesetzes, der 
Einhaltung der Regelungen nach § 87 Abs. 1 Nr. 2, Nr. 3 BetrVG und auch über 
die Einhaltung von § 99 BetrVG zu wachen. Über das „Einfallstor“ des § 80 
Abs. 2 BetrVG steht dem Betriebsrat damit ein Recht – aber auch eine Pflicht – 
zu, seine Überwachungs- und Kontrollaufgaben zu erfüllen.

 9 Hessen: § 62 Abs. 1 Satz 2 HPVG; Bayern: Art. 69 Abs. 1 b) BayPVG; Niedersachsen: 
§ 59 Abs. 1 Satz 2 NPersVG; Hamburg: § 78 Abs. 1 Satz 3 HmbPersVG; Thüringen: § 68 
Abs. 1 Satz 2 ThürPersVG; Schleswig-Holstein: § 2 Abs. 2 Satz 1 MBG Schl.-H.; Sachsen: 
§ 73 Abs. 1 Satz 2 SächsPersVG; Saarland: § 71 Abs. 1 b) SPersVG; Nordrhein-Westfalen: 
§ 64 Abs. 1 Satz 2 NWLPVG; Rheinland-Pfalz: § 69 Abs. 1 Satz 2 RPLPersVG; Meck-
lenburg-Vorpommern: § 61 Abs. 1 Satz 2 MVPersVG; Sachsen-Anhalt: § 57 Abs. 1 Satz 2 
LSAPersVG; Bremen: § 54 Abs. 1 b) BremPVG; Baden-Württemberg: § 70 Abs. 1 Satz 2 
BWLPVG; Berlin: § 72 Abs. 1 Satz 2 PersVG Berlin.

10 Vgl. BAG, 6.5.2003 – 1 ABR 13/02, NZA 2003, 1348, 1351; Weinbrenner, öAT, 2014, 197, 
198.
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Dieser Auskunftsanspruch nach § 80 Abs. 2 BetrVG sieht vor, dass der Be-
triebsrat zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend durch 
den Arbeitgeber zu unterrichten ist.
Die rechtzeitige und umfassende Unterrichtung bietet Raum für betriebliche 
Auseinandersetzungen. So wird von Arbeitgeberseite mit dem Hinweis auf 
das Bundesarbeitsgericht häufig und korrekt ins Feld geführt, dass Unterla-
gen nicht gesondert für den Betriebsrat hergestellt werden müssen:

„Der Betriebsrat kann vom Arbeitgeber lediglich die Überlassung 
vorhandener oder jederzeit erstellbarer Unterlagen verlangen,“11

was recht regelmäßig den ebenfalls korrekten Hinweis auf eine andere Ent-
scheidung des Bundesarbeitsgerichts auslöst:

„Nach § 80 Abs. 2 BetrVG sind dem Betriebsrat auf Verlangen jederzeit 
die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. Diese Verpflichtung besteht nicht erst dann, wenn 
feststeht, dass sich für den Betriebsrat bestimmte Aufgaben schon erge-
ben haben. Die vom Arbeitgeber § 80 Abs. 2 BetrVG geschuldete Unter-
richtung des Betriebsrats – auch durch Überlassung der erforderlichen 
Unterlagen – soll den Betriebsrat in die Lage versetzen, in eigener Ver-
antwortung selbst zu prüfen, ob sich für ihn Aufgaben ergeben und ob er 
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben tätig werden muss.“12

Hinsichtlich der Frage, wann eine umfassende und rechtzeitige Information 
gegeben ist, soll an dieser Stelle auf die gängige Kommentierung verwiesen 
werden, da dieses Werk sich nicht als zusätzliche Kommentierung, vielmehr 
als ein Praxishandbuch versteht. Der Verdeutlichung und Vereinfachung hal-
ber wird hierzu auszugsweise die Kommentierung von Kania im Erfurter 
Kommentar für Arbeitsrecht wiedergegeben:

„Rechtzeitig bedeutet so frühzeitig, dass der Betriebsrat die entspre-
chende gesetzliche Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen kann. Umfas-
send ist die Information, wenn der Betriebsrat von allen Angaben 
Kenntnis erlangt, die er zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Auf-
gaben benötigt.“13

Auf das Zusammenspiel zwischen Auskunftsanspruch und Aufgabenbezug 
soll, aus den Erfahrungen in Mediationen, Moderationen und Einigungs-
11 BAG, 7.8.1986 – 6 ABR 77/83, AP BetrVG 1972 § 80 Nr. 25 (2. Leitsatz).
12 BAG, 31.1.1989 – 1 ABR 72/87, AP BetrVG 1972 § 80 Nr. 33.
13 Kania, in: Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 16. Aufl. 2016, BetrVG, § 80 Rn. 19.
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stellen heraus, noch einmal ein besonderes Augenmerk gelegt werden, da 
dies den Betriebsparteien häufig Schwierigkeiten bereitet. Deutlich wird die 
Thematik anhand der Leitsätze des Bundesarbeitsgerichts zur Vorlage erteil-
ter und beabsichtigter Abmahnungen nach § 80 Abs. 2 BetrVG: 

„1. Der Auskunftsanspruch aus § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG setzt voraus, 
dass überhaupt eine Aufgabe des Betriebsrats gegeben ist und zum 
andern, dass im Einzelfall die begehrte Information zur Wahrneh-
mung dieser Aufgabe erforderlich ist. 

2.  (…)
3.  Macht der Betriebsrat geltend, die Wahrnehmung betriebsverfas-

sungsrechtlicher Aufgaben erfordere die Vorlage aller Abmah-
nungsschreiben, hat er aufzuzeigen, für welche Aufgaben er die 
Abmahnungsschreiben benötigt. Der allgemeine Hinweis auf Mit-
bestimmungsrechte aus § 87 BetrVG ist unzureichend.“14

2.  Überwachungsrecht und Auskunftsanspruch – im Lichte der 
vertrauensvollen Zusammenarbeit

Liegt nun eine Aufgabe des Betriebsrats vor, wie z. B. die Kontrolle der 
Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes für Arbeitnehmer i. S. d. Betriebs ver-
fassungsgesetzes,15 so ist der Betriebsrat durch den Arbeitgeber in die Lage 
zu versetzen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Der Betriebsrat darf und muss 
sich diese Informationen nicht selbst beschaffen. Hierbei ist der Arbeitgeber 
zunächst frei, wie er den Betriebsrat informieren möchte. Sichergestellt sein 
muss, dass auch bei komplexen Sachverhalten und Situationen die Aufgaben-
wahrnehmung erfolgen kann. Trotz fehlender Formvorschriften kann dies die 
Notwendigkeit der schriftlichen Information des Betriebsrats bedeuten. So 
führt das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 30.9.2008 aus:

„Der Anspruch aus § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG kann je nach den Um-
ständen wegen § 2 Abs. 1 BetrVG auf die schriftliche Erteilung der 
Auskünfte gerichtet sein.“16

Ausdrücklich und zu Recht wird durch das Bundesarbeitsgericht in dieser 
Entscheidung auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Be-

14 BAG, 17.9.2013 – 1 ABR 26/12, NZA 2014, 269 (Leitsätze).
15 Leitende Angestellte i. S. d. § 5 Abs. 3 BetrVG sind von der Anwendbarkeit des Arbeitszeit-

gesetzes nach § 18 Abs. 1 Satz 1 ArbZG ausgeschlossen.
16 BAG, 30.9.2008 – 1 ABR 54/07, NZA 2009, 502 (3. Leitsatz).
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triebsparteien im Rahmen des Unterrichtungsanspruchs verwiesen, ein aus 
meiner Sicht wesentlicher Punkt im Rahmen der tatsächlichen Umsetzung 
der Regelungen aus § 80 BetrVG.
Zwar darf und muss sich der Betriebsrat Informationen nicht selbst beschaf-
fen, jedoch kann dieser nach § 80 Abs. 2 Satz 2 BetrVG – bei Bestehen einer 
Betriebsratsaufgabe – die erforderlichen Unterlagen verlangen. Aufgrund des 
Ineinandergreifens von unterschiedlichen Rechten und Pflichten seitens des 
Arbeitgebers und des Betriebsrats würden sich im Lichte einer vertrauensvol-
len Zusammenarbeit nachfolgende Schritte empfehlen:
– Beide Betriebsparteien prüfen, ob eine Aufgabe des Betriebsrats vorliegt, 

zu deren Wahrnehmung er Informationen des Arbeitgebers benötigt.
– Ist dies der Fall, informiert der Arbeitgeber den Betriebsrat rechtzeitig 

und umfassend, ggf. unter Vorlage von erforderlichen Unterlagen.
– Sollte eine Information nicht erfolgen, kann der Betriebsrat den Arbeitge-

ber zur Information auffordern oder auch direkt die Vorlage von erforder-
lichen Unterlagen verlangen.

– Sollte eine Information erfolgen, jedoch noch erforderliche Unterlagen 
fehlen, so kann der Betriebsrat diese vom Arbeitgeber verlangen.

Allein diese kurze Aufzählung macht deutlich, an wie vielen Stellen die Be-
triebsparteien hier unterschiedlicher Auffassung sein können. Im Zuge einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit und dem Versuch der Betriebsparteien, 
Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen umzusetzen bzw. einzuhalten 
und deren Einhaltung zu kontrollieren, halte ich es für höchst sinnvoll, auf die 
wahrzunehmende Aufgabe oder zumindest die hinreichende Wahrscheinlich-
keit einer solchen Aufgabe hinzuweisen, um dem Arbeitgeber den Anspruch 
nachvollziehbar und überprüfbar zu machen. Aus meiner Sicht ergibt es für 
beide Betriebsparteien großen Sinn, hier nicht floskelartig mitzuteilen, dass 
ein Anspruch des Betriebsrats besteht/nicht besteht, sondern sich inhaltlich 
mit der jeweiligen Kontrollpflicht und dem daran anknüpfenden Auskunfts-
verlangen auseinanderzusetzen.
Meiner Erfahrung nach sollte hier das gegenseitige Verständnis der Betriebs-
parteien dahingehend gestärkt werden, dass einerseits der Betriebsrat mit 
dem Auskunftsverlangen eine ihm betriebsverfassungsrechtlich obliegende 
Pflicht erfüllt und nicht den Arbeitgeber unsinnig „beschäftigen“ will, dass 
aber andererseits der Arbeitgeber und die betreffenden Mitarbeiter, meistens 
in Personalabteilungen, mit einer geballten Form von Auskunftsersuchen 
häufig überlastet sind, ggf. andere Arbeitsschwerpunkte setzen und nicht 
„einfach nur blockieren“ oder den Betriebsrat „unwissend halten“ bzw. „um-
gehen wollen“. Mehrfach habe ich im Zusammenhang mit Auskunftsverlan-
gen insoweit gehört: „Wir in der Personalabteilung sind doch auch Arbeit-
nehmer des Betriebs; wir wollen ja, schaffen es aber einfach nicht.“
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Der Versuch eines Perspektivenwechsels in dieser Angelegenheit ermöglicht 
es zu erkennen, dass beide Seiten bei einem solchen Auskunftsverlangen vor 
der Herausforderung stehen, den Anforderungen an ihre jeweilige Tätigkeit 
– als Betriebsrat oder bspw. als Mitarbeiter der Personalabteilung – gerecht zu 
werden; viel mehr ist es oft nicht. Der gedankliche Rollentausch ermöglicht es 
unter Umständen, das subjektive Gefühl von „Der Betriebsrat spielt sich als 
zweite Geschäftsführung auf und natürlich halten wir die Gesetze und Nor-
men ein“ sowie „Der Arbeitgeber nimmt den Betriebsrat nicht ernst und gibt 
nur heraus, wozu er gezwungen wird – typische Salamitaktik“ zu relativieren 
und einer gemeinsamen, konstruktiven Lösung zuzuführen.
Sinnvoll wäre es daher, die anliegenden Fragestellungen zwischen den Be-
triebsparteien zu besprechen, die Hintergründe der Fragestellung zu erörtern 
und gemeinsam festzulegen, in welcher Reihenfolge und Form dem Aus-
kunftsanspruch und damit nicht zuletzt der Kontrolle der Einhaltung der oben 
beschriebenen Normen Rechnung getragen werden kann.
Nicht der Gang durch die Instanzen, sondern erst die ernsthafte inhaltliche 
Auseinandersetzung der Betriebsparteien mit dem Auskunftsanspruch führt 
oft dazu zu erkennen, welche Bedenken oder Umsetzungsschwierigkeiten 
bestehen und welche Lösungen erarbeitet werden könnten.

3.  Überwachungsrecht und Auskunftsanspruch – Datenschutz
Bei vielen Arbeitgebern scheint im Zusammenhang mit der Herausgabe von 
Informationen an den Betriebsrat die Sorge und Auffassung zu bestehen, ge-
gen das Bundesdatenschutzgesetz zu verstoßen und bestimmte Daten gar nicht 
herausgeben zu dürfen. Dies ist jedoch häufig nicht der Fall, wie am Beispiel 
einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts im Zusammenhang mit dem Aus-
kunftsrecht des Betriebsrats zum Betrieblichen Eingliederungsmanagements 
(BEM) gut dargestellt ist. Anhand dieses Beschlusses lässt sich das Zusammen-
spiel von gesetzlichen Anforderungen einerseits und den Datenschutzbestim-
mungen andererseits gut erkennen. Das Bundesarbeitsgericht hatte entschieden:

„1. Das Überwachungsrecht des Betriebsrats aus § 80 Abs. 2 S. 1 
BetrVG ist weder von einer zu besorgenden Rechtsverletzung des 
Arbeitgebers beim Normvollzug noch vom Vorliegen besonderer 
Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrechte abhängig.

2.  Die Mitteilung der Namen der für die Durchführung eines betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements (BEM) in Betracht kommen-
den Arbeitnehmer an den Betriebsrat ist zur Durchführung der 
sich aus § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, § 84 Abs. 2 S. 7 SGB IX erge-
benden Überwachungsaufgabe erforderlich.
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3.  Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat die Namen der Arbeitneh-
mer mit Arbeitsunfähigkeitszeiten von mehr als sechs Wochen im 
Jahreszeitraum auch dann mitteilen, wenn diese der Weitergabe 
nicht zugestimmt haben. Die Erhebung und Nutzung dieser Anga-
ben ist zur Erfüllung der sich für den Arbeitgeber aus § 84 Abs. 2 
SGB IX ergebenden Pflichten nach § 28 Abs. 6 Nr. 3 BDSG zuläs-
sig. Dies umfasst auch deren Übermittlung an den Betriebsrat.“17

Wenn also für die gesetzliche Aufgabenerfüllung die Mitteilung von durch 
das Bundesdatenschutzgesetz geschützten Daten erforderlich ist, so sind die-
se dem Betriebsrat auch zur Kenntnis zu bringen. Dem Auskunftsanspruch 
des Betriebsrats können datenschutzrechtliche Vorschriften nicht entge-
gengehalten werden. Sofern es sich bei dem Auskunftsverlangen um erfor-
derliche Unterlagen und die Umsetzung der Überwachungsaufgabe nach  
§ 80 BetrVG oder § 68 BPersVG handelt, ist der Betriebsrat bzw. Personalrat 
„verantwortliche Stelle“ i. S. v. § 3 Abs. 7 BDSG. Der Betriebs- und Perso-
nalrat seinerseits muss – das dürfte selbstredend sein – als verantwortliche 
Stelle die Daten entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz behandeln.18

Gleiches gilt für Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, da der Betriebsrat auch 
bezüglich solcher Informationen zur Geheimhaltung nach § 79 BetrVG ver-
pflichtet ist. Der Arbeitgeber ist nicht grundsätzlich berechtigt, Informationen 
mit der Begründung zurückzuhalten, sie stellten Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnisse dar:

„Der Betriebsrat selbst ist nach § 80 Abs. 2 BetrVG über wirtschaftli-
che Angelegenheiten unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen nur 
zu unterrichten, soweit dies zur Durchführung konkreter Aufgaben 
erforderlich ist. Dieser Unterrichtungsanspruch über wirtschaftliche 
Angelegenheiten entfällt nicht insoweit, als dadurch Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse gefährdet werden können.“19

4.  Überwachungsrecht und Auskunftsanspruch – 
Vertrauensarbeitszeit

Eine besondere Herausforderung stellen das Kontrollrecht und der Auskunfts-
anspruch hinsichtlich der Überprüfung der Arbeitszeit bei Vertrauensarbeitszeit 

17 BAG, 7. 2. 2012 − 1 ABR 46/10, NZA 2012, 744 (Leitsätze).
18 Weinbrenner, öAT 2014, 197, 198.
19 BAG, 5.2.1991 – 1 ABR 24/90, NZA 1991, 644 (Leitsatz).
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dar. So ist der Arbeitgeber nach § 16 Abs. 2 ArbZG dazu verpflichtet, die über 
die werktägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 ArbZG hinausgehende Arbeitszeit 
– die acht Stunden überschreitende Arbeitszeit – sowie die Arbeitszeit an Sonn- 
und Feiertagen aufzuzeichnen. Dies gilt auch bei oder trotz Einführung von Ver-
trauensarbeitszeit, von dieser Verpflichtung erfolgt keine Entbindung. Gleiches 
gilt auch hinsichtlich des Kontrollrechts des Betriebsrats und der Informations- 
bzw. Auskunftsverpflichtung des Arbeitgebers hierüber, was nicht direkt einzu-
leuchten vermag, da das Wesen der Vertrauensarbeitszeit gerade in der „Nicht-
Kontrolle“ des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber bezüglich der Arbeitszeit 
zu sehen ist. Nicht übersehen werden darf jedoch dabei, dass der Betriebsrat die 
ihm zugewiesene gesetzliche Aufgabe erfüllen können muss. Hierzu führt das 
Bundesarbeitsgericht in Kenntnis des Spannungsfelds wie folgt aus:

„Zur Wahrnehmung seiner Überwachungsaufgabe nach § 80 Abs. 1 
Nr. 1 BetrVG benötigt der Betriebsrat im Hinblick auf die Einhaltung 
der gesetzlichen Ruhezeiten und der tariflichen wöchentlichen Arbeits-
zeit Kenntnis von Beginn und Ende der täglichen und vom Umfang der 
tatsächlich geleisteten wöchentlichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer.
Der Arbeitgeber hat seinen Betrieb so zu organisieren, dass er die 
Durchführung der geltenden Gesetze, Tarifverträge und Betriebsver-
einbarungen selbst gewährleisten kann. Er muss sich deshalb über 
die genannten Daten in Kenntnis setzen und kann dem Betriebsrat 
die Auskunft hierüber nicht mit der Begründung verweigern, er wolle 
die tatsächliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer wegen einer im Betrieb 
eingeführten „Vertrauensarbeitszeit“ bewusst nicht erfassen.“20

Auch in einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Köln wird die Abfol-
ge Kontrollaufgabe, Auskunfts-/Informationsanspruch, Erforderlichkeit auch 
für die Vertrauensarbeitszeit bestätigt:

„1.  Auch bei der sog. Vertrauensarbeitszeit hat der Betriebsrat grund-
sätzlich einen Auskunftsanspruch nach § 80 Abs. 2 S. 1 BetrVG, 
um die Einhaltung der Ruhezeit nach § 5 Abs. 1 ArbZG und der 
Ruhepausen nach § 4 ArbZG kontrollieren zu können.

2.  Der Umfang der Auskunft richtet sich nach der Erforderlichkeit 
der Angaben für die Durchführung der Kontrollaufgaben.

3.  Soweit durch die im Betrieb geltende Rahmenregelung zur Ver-
trauensarbeitszeit die Einhaltung der gesetzlichen Ruhezeiten und 
Ruhepausen strukturell gesichert ist, reduziert sich der Umfang 
des Auskunftsanspruchs.“21

20 BAG, 6.5.2003 – 1 ABR 13/02, NZA 2003, 1348 (2. Leitsatz).
21 LAG Köln, 6.9.2010 – 5 TaBV 14/10, BeckRS 2011, 65331 (Leitsätze).
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Mückenberger

Auch hier stellt sich wieder die spannende Frage der Umsetzung von beste-
henden Regelungen, hier bspw. einer Betriebsvereinbarung über Vertrauensar-
beitszeit bei gleichzeitiger Einhaltung der Kontrollrechte und -pflichten. Auf-
gabe der Betriebsparteien ist es daher, Regelungen zu treffen, die einerseits die 
Vertrauensarbeitszeit nicht ad absurdum führen, andererseits sicherstellen, dass 
den gesetzlichen Anforderungen an den Gesundheitsschutz aus dem Arbeits-
zeitgesetz Genüge getan ist. Gerichtliche Auseinandersetzungen über das „Ob“ 
des Anspruchs führen die Betriebsparteien nicht nachhaltig weiter.

III.  Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich bei dem Kontrollrecht des 
Betriebsrats nach § 80 BetrVG um ein sehr weites Feld handelt und dem Be-
triebsrat entsprechend weitreichende Informations- und Auskunftsansprüche 
– sofern sie zur Durchführung der Aufgabe erforderlich sind – zustehen. Diese 
einschränkend oder zurückhaltend zu erfüllen, führt meiner Erfahrung nach 
zu erhöhten Auseinandersetzungen der Betriebsparteien und sollte durch die 
Arbeitgeberseite im Hinblick auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wohl 
überlegt sein. Andererseits sei auch die Betriebsratsseite aufgefordert zu über-
legen, ob jeder dieser unzähligen Ansprüche eine sofortige Auseinanderset-
zung der Betriebsparteien oder eine gerichtliche Durchsetzung wert ist und 
nicht vielleicht in der Summe eine Überforderung des Arbeitgebers und der mit 
dieser Thematik betrauten Arbeitnehmer zur Folge hat.
Aus meiner, sehr individuellen, Sichtweise – vermutlich geprägt durch die Tätig-
keit in Einigungsstellen, Mediationen und Moderationen und mit dem Bewusst-
sein, dass die vielen Fälle, in denen der Auskunftsanspruch einvernehmlich in dem 
erforderlichen Umfang und zur Zufriedenheit beider Betriebsparteien gewährt 
wird, nicht ins eigene Blickfeld geraten – sei die Bemerkung erlaubt, dass der Um-
gang mit § 80 BetrVG, ebenso wie z. B. mit § 111 BetrVG bzw. § 106 BetrVG, als 
symbolisch für die Zusammenarbeit der Betriebsparteien angesehen werden kann. 
Die Intensität, mit welcher um den Anspruch gerungen wird, entspricht oft nicht 
dem wahren Inhalt des geltend gemachten bzw. versagten Rechts.

Danach
Kurt Tucholsky

Es wird nach einem happy end  
im Film jewöhnlich abjeblendt.  

Man sieht bloß noch in ihre Lippen  
den Helden seinen Schnurrbart stippen –  

da hat sie nun den Schentelmen.  
Na, un denn – ?
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Denn jehn die beeden brav ins Bett  
Naja ... diß is ja auch janz nett.  

A manchmal möchte man doch jern wissen:  
Wat tun se, wenn se sich nich kissen?  
Die könn ja doch nich immer penn ... !  

Na, un denn – ?

Denn säuselt im Kamin der Wind.  
Denn kricht det junge Paar’n Kind.  

Denn kocht se Milch. Die Milch looft üba.  
Denn macht er Krach. Denn weent sie drüba.  

Denn wolln sich beede jänzlich trenn ...  
Na, un denn – ?

Denn is det Kind nich uffn Damm.  
Denn bleihm die beeden doch zesamm.  
Denn quäln se sich noch manche Jahre.  

Er will noch wat mit blonde Haare:  
vorn doof und hinten minorenn ...  

Na, un denn – ?

Denn sind se alt.  
Der Sohn haut ab.  

Der Olle macht nu ooch bald schlapp.  
Vajessen Kuß und Schnurrbartzeit –  

Ach, Menschenskind, wie liecht det weit!  
Wie der noch scharf uff Muttern war,  
det is schon beinah nich mehr wahr!  

Der olle Mann denkt so zurück:  
wat hat er nu von seinen Jlück?  
Die Ehe war zum jrößten Teile  
vabrühte Milch un Langeweile.

 
Und darum wird beim happy end  
im Film jewöhnlich abjeblendt.
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C. Personallogistik –  
von der Arbeitszeitbedarfsermittlung  
zum individuellen Arbeitszeitmodell

I.  Arbeitszeit
Die Arbeitszeit stellt die Grundlage jedes wirtschaftlichen Handelns dar. Egal 
ob Produktion oder Dienstleistung, jeder Wertschöpfungsprozess lässt sich 
vollständig auf die eingesetzte Arbeitszeit zurückführen.
Auch wenn beispielsweise die Gewerkschaft IG Metall erklärt: „Deutsch-
land kann international bei der Handyfertigung mithalten – der Anteil der 
Personalkosten an den Produktionskosten liegt unter 5 %“,1 trifft die obige 
Aussage zu.
Der Preis für die durchschnittlich 250 mg Silber und 24 mg Gold, die zur 
Produktion eines Mobiltelefons benötigt werden, bestimmt sich aus der zur 
Herstellung der Metalle eingesetzten Arbeitszeit. Auch der Preis für die dazu 
erforderlichen 150.000 Liter Wasser pro Stunde sowie die beim Betrieb einer 
Goldmine eingesetzten Chemikalien bestimmen sich über die Arbeitszeit, die 
für die Bereitstellung dieser Ressourcen erforderlich war und so weiter und 
so fort.
Jede Handelsbeziehung beruht somit letztlich auf dem An- und Verkauf 
(Handel) von Arbeitszeit, deren Preis, deren Verfügbarkeit sowie der darin 
enthaltenen Befähigungen.
Auch wenn der Begriff des Arbeitgebers anderes vermuten lässt, ist damit der 
Ankäufer von Arbeitszeit gemeint, der den Lieferanten (Arbeitnehmer) für 
die Bereitstellung der Arbeitszeit entlohnt.
Mit der Analogie zu einer „üblichen“ Handelsbeziehung lassen sich Wir-
kungszusammenhänge definieren und verstehen. Denn obwohl die Arbeitszeit 
sowie der Handel mit ihr die Grundlage für Industrialisierung und Fortschritt 
darstellt, werden die damit verbundenen Themenkomplexe wissenschaftlich 
eher stiefmütterlich behandelt. Dies mag daran liegen, dass Zeit immateriell 
ist und dennoch über eine Form verfügt, was offensichtlich Schwierigkeiten 
sowohl bei der Abgrenzung von Begriffen als auch bei der Bewertung ver-
ursacht.

1 Siemens Dialog v. 9.2.2005, Handyproduktion in Germany profitabel, http://www.dialog.
igmetall.de/artikel/datum/2005/02/09/titel/handyproduktion-in-germany-profitabel/.
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Dies offenbart sich bereits bei den zeitlichen Dimensionen, in denen Arbeits-
zeit gehandelt wird: Der Arbeitgeber vereinbart die Abnahmemenge an Ar-
beitszeit auf wöchentlicher Basis (Wochenarbeitszeit), bezahlt diese in der 
Regel auf monatlicher Basis (verstetigtes Monatsgehalt) und gewährt bezahl-
te Lieferminderungen auf jährlicher Basis (Jahresurlaubsanspruch), wohin-
gegen die Planung der Lieferleistung auf Tagesbasis erfolgt (Schichtdienste).
Die Komplexität wie auch die Bedeutung der Arbeitszeit verlangen nach ei-
ner systematischen, den Anforderungen gerecht werdenden Aufbereitung der 
Problemstellung. Leider ist das Thema trotz seiner hohen Relevanz bisher in 
Theorie und Praxis nicht hinreichend untersucht worden.
Dabei liegt es nahe, bewährte Konzepte der Logistik, einer betriebswirt-
schaftlichen Disziplin, auf die Betrachtung der Arbeitszeit zu übertragen. An 
die Stelle der Planung, Steuerung und Kontrolle von Güter- und Informa-
tionsflüssen tritt die Planung, Steuerung und Kontrolle der Arbeitszeit, im 
Folgenden Personallogistik genannt.

II.  Aufgabenstellung der Personallogistik
Die Aufgabenstellung der Personallogistik aus unternehmerischer Sicht lässt 
sich in Übertragung der „6-R-Regel“2 aus der Güter- oder Produktionslogis-
tik wie folgt formulieren:
Das Ziel der Personallogistik besteht darin,
– die richtige Anzahl,
– der richtig qualifizierten Mitarbeiter,
– in der richtigen Qualität,
– zum richtigen Zeitpunkt,
– am richtigen Ort,
– zu den „richtigen“ Kosten
bereitzustellen.
Dies bedeutet beispielsweise für die Schalter einer Filiale der Deutschen 
Post, dass für ein zu erwartendes Kundenaufkommen zu einem gegebenen 
Zeitpunkt eine bestimmte Menge an Sachbearbeitern mit den erforderlichen 
Kenntnissen bereitsteht, damit die entstehenden Bearbeitungs- und Wartezei-
ten den angestrebten Service-Level nicht übersteigen.
Ausgangspunkt jeder personallogistischen Planung muss die Kenntnis der 
wesentlichen Geschäftstreiber und des sich daraus ergebenden Arbeitszeit-

2 Seeck, Erfolgsfaktor Logistik: Klassische Fehler erkennen und vermeiden, 1. Aufl. 2010, 16.
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III. Ermittlung des Arbeitszeitbedarfs

bedarfs sein. So naheliegend diese Schlussfolgerung klingt, so hoch sind die 
Anforderungen, denen Unternehmen bei der Ermittlung ihres individuellen 
Arbeitszeitbedarfs gegenüberstehen. Dies verdeutlichen die nachfolgenden 
Ausführungen.

III.  Ermittlung des Arbeitszeitbedarfs
Die Anzahl der zu erwartenden Kunden sowie deren Anliegen stellen die 
initialen Geschäftstreiber dar. Die voraussichtlich für bestimmte Anliegen 
benötigte Bearbeitungszeit ist ein sogenannter Standard (Prämisse); dieser 
erlaubt eine Abschätzung der benötigten Bearbeitungszeit. Die angestrebte, 
tolerierbare Wartezeit umschreibt den gewünschten Service-Level (Qualität).
Aus den genannten Faktoren (erwartete Kunden und Anliegen, durchschnitt-
liche Bearbeitungszeit pro Kunde und Anliegen sowie angestrebter Service-
Level) lässt sich die richtige Anzahl der richtigen Mitarbeiter zur richtigen 
Zeit bestimmen. Diese Größe repräsentiert den Arbeitszeitbedarf für einen 
gegebenen Zeitpunkt. Der Arbeitszeitbedarf einer Folge diskreter Zeitpunkte 
beschreibt einen Arbeitszeitbedarfsverlauf.

1. Prognose der Geschäftstreiber
Die korrekte Berechnung des Arbeitszeitbedarfs zu einem bestimmten Zeit-
punkt beruht im Wesentlichen auf der Kenntnis des zeitlichen Verlaufs der Ge-
schäftstreiber. Die Geschäftstreiber können wie in obigem Beispiel Kunden-
zahlen, aber auch Produktionsziele, Aufträge oder andere Kennzahlen sein.
Der zukünftige Verlauf der Geschäftstreiber kann prinzipiell mittels drei ver-
schiedener Verfahren prognostiziert werden. Die einzelnen Methoden wer-
den nachfolgend erläutert.

a)  Analyse historischer Daten
Agiert das betreffende Geschäftsfeld schon länger am Markt und liegen hin-
reichende Kennzahlen vergangener Zeiträume vor, lassen sich diese prinzipi-
ell analysieren, um zukünftige Verläufe der Geschäftstreiber vorherzusagen. 
Dabei sind jedoch zwei Voraussetzungen zu beachten.
Zum einen sind Kennzahlen vergangener Zeiträume nur dann für die Prog-
nose geeignet, wenn das in der Vergangenheit erreichte Service-Niveau dem 
zukünftig angestrebten entspricht. Wurden beispielsweise im Schalterbereich 
einer Post-Filiale in der Vergangenheit zu wenige Mitarbeiter eingesetzt, 
wurde möglicherweise nur ein geringer Anteil der wartenden Kunden tat-
sächlich bedient, weil viele Kunden aufgrund der unzureichenden Wartezeit 
die Filiale ohne Inanspruchnahme der Dienstleistung vorzeitig verlassen ha-
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ben. Da bei dieser Methode nur die geleisteten Vorgänge aufgezeichnet wer-
den, würde eine Prognose in diesem Fall auf Basis eines in der Vergangenheit 
unzureichenden Service-Niveaus stattfinden. Vorhergegangene Fehlplanun-
gen würden so fortgeschrieben und sich zwangsläufig in zukünftig geplanten 
Minderleistungen manifestieren.
Zum anderen kann eine auf Basis vergangener Daten erhobene Prognose nur 
dann zutreffend sein, wenn die Grundlagen des Geschäftsmodells sich zu-
künftig nicht wesentlich ändern. Ein prominentes Beispiel sei gestattet: Die 
Filiale der Deutschen Post am Flughafen Berlin-Tegel kann (hoffentlich) für 
das Jahr 2017 nicht mehr von der gleichen Anzahl Kunden ausgehen wie 
2015, auch wenn die Prognosen für 2015 aus der Sicht des Jahres 2013 bei 
Weitem übertroffen wurden.

b)  Planungsdaten
Eine weitere Methode zur Vorhersage von Geschäftstreibern ist die Zugrun-
delegung von Planungsdaten des Unternehmens. Beispielsweise ermöglicht 
der Auftragsbestand eines produzierenden Gewerbes zusammen mit der Pro-
duktionsplanung im Allgemeinen eine für die Berechnung des Arbeitszeitbe-
darfs ausreichende Prognose der Geschäftstreiber.
Dabei gelten die gleichen Einschränkungen wie für die Auswertung histori-
scher Informationen: Fehl- oder Umplanungen sowie externe Einflussgrößen 
können Planungen verändern oder gar wertlos machen. Ein prägnantes Bei-
spiel hierfür ist die Planung der vergangenen Jahre für die Filiale der Deut-
schen Post am Flughafen Berlin-Tegel.
In den meisten Fällen erlaubt erst die Kombination der beiden erläuterten Ver-
fahren eine hinreichend genaue Prognose der Geschäftstreiber. Dies sei an einem 
einfachen Beispiel verdeutlicht: In einer Filiale der Deutschen Post wurde in der 
Vergangenheit montagmorgens ein verstärktes Kundenaufkommen beobachtet. 
Diese Erkenntnis wird jedoch durch den geplanten Feiertag am Ostermontag 
beeinflusst. Im Einzelhandel können wesentlich komplexere Einflüsse beispiels-
weise durch geplante Werbekampagnen oder Verkaufsaktionen entstehen.

c)  Erfahrung
Es mag tröstlich sein, dass im Umgang mit Arbeitszeit die zuverlässigste Pro-
gnosemöglichkeit meist ebenso menschlich ist wie die Ressource an sich. Die 
Praxis zeigt, dass die besten Prognosen von erfahrenen Planern erstellt wer-
den, und zwar auf Basis historischer Daten und zukünftiger Planungsdaten, 
gepaart mit den Erkenntnissen des beruflichen Alltags.
Es sei angemerkt, dass sich unabhängig vom angewendeten Verfahren essen-
zielle Auswirkungen daraus ergeben können, dass die Prognose der Geschäfts  - 
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treiber mittel- und kurzfristigen Einflüssen unterliegt. Die resultierenden 
Schwankungsbreiten stellen die Personallogistik vor große Herausforderun-
gen hinsichtlich der aufzubringenden Flexibilität.
Ist der Verlauf der Geschäftstreiber für einen festgelegten Zeitraum (mehr 
oder weniger zuverlässig) ermittelt, muss im nächsten Schritt der Bedarf an 
Arbeitszeit festgestellt werden, um das Ziel der richtigen Anzahl Mitarbeiter 
zu definieren. Dazu werden Berechnungsvorschriften benötigt, sogenannte 
Standards oder Prämissen. 

2.  Standards – Prämissen – Berechnungsvorschriften
Ist der Geschäftstreiber wie im vorherigen Beispiel ein Kunde der Deutschen 
Post, der die Filiale am Flughafen Berlin-Tegel um 12:20 Uhr aufsucht, um 
eine Briefmarke zu kaufen, stehen für die Kalkulation des benötigten Arbeits-
zeitbedarfs folgende Daten zur Verfügung:
– Tageszeit (12:20 Uhr)
– Ort (Filiale Flughafen Berlin-Tegel)
– Funktion/Qualifikation (Frankierung)
Der angenommene Standard sieht eine Dauer (Arbeitszeit) von zwei Minuten 
für die Erbringung der geforderten Dienstleistung vor. Analog kann die Be-
arbeitungsdauer eines Werkstücks, die Montagezeit einer Komponente, die 
Länge eines Kundengesprächs oder Ähnliches angesetzt werden. Auch die 
reziproke Definition eines Standards in der Form „n Vorgänge können in ei-
ner Stunde bearbeitet werden“ ist möglich.
Ebenso wie die Vorhersage der Geschäftstreiber sind auch Standards und 
Prämissen Schwankungsbreiten unterworfen. So kann der Verkauf einer 
Briefmarke auch erheblich mehr als zwei Minuten in Anspruch nehmen. Die 
Montage einer Komponente kann durch den Ausfall von Produktionsmitteln 
die angesetzte Dauer weit überschreiten. Die Länge eines Kundengespräches 
kann bei kompetenten Mitarbeitern oder gut informierten Kunden deutlich 
unter dem Durchschnitt liegen.
Zusätzlich zu den Herausforderungen einer sich ändernden Prognose der Ge-
schäftstreiber fordern auch die möglichen Schwankungsbreiten der Arbeits-
standards flexible Reaktionspotenziale von der Personallogistik.

3.  Qualität – Service-Level
Berechnet man den Verlauf der benötigten Arbeitszeit für einen gegebenen 
Zeitraum auf Basis der prognostizierten Geschäftstreiber und der zugrunde 
gelegten Berechnungsvorschriften, ergeben sich mitunter extreme Schwan-
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kungen zwischen den erforderlichen Arbeitszeitmengen benachbarter Zeit-
bereiche.
Im Spannungsfeld zwischen richtiger Qualität und „richtigen“ Kosten kann 
es unternehmerisch sinnvoll sein, nicht alle erforderlichen Arbeitszeitbedarfe 
in voller Höhe zu bedienen. Das angestrebte Ziel lässt sich über den anvisier-
ten Service-Level steuern.
Für die Deutsche Post könnte das Geschäftsziel lauten, 80 % der Kunden in-
nerhalb von zwei Minuten mit der angefragten Dienstleistung (mit der dafür 
notwendigen Arbeitszeit) zu versorgen. Im Umkehrschluss definiert ein sol-
cher Service-Level eine akzeptable Wartezeit für den Erhalt der angebotenen 
Leistung.
Das Verhältnis aus Wartezeit und prognostiziertem Arbeitszeitbedarf kann 
dabei in Abhängigkeit des Geschäftsfeldes extrem variieren. Hat eine Gebäu-
dereinigung in der Nacht zwölf Stunden Zeit, die benötigten zwei Stunden 
für das Reinigen der Büroflächen aufzubringen, spricht man von bewegli-
chen oder disponiblen Aufträgen. Dem Auftraggeber ist es dabei egal, wann 
innerhalb des Zeitfensters die Leistung erbracht wird und ob hierfür z. B. ein 
Mitarbeiter für zwei Stunden oder zwei Mitarbeiter für eine Stunde eingesetzt 
werden.
Im Gegensatz zu disponiblen Aufträgen gibt es Tätigkeiten, die keine oder 
kaum Variabilität des Arbeitszeiteinsatzes ermöglichen. Dazu gehören bei-
spielsweise Dienstleistungen im Bodenverkehrsdienst eines Flughafens. Er-
fordert ein Flug, der nur 30 Minuten Aufenthalt an einem Flughafen hat, in 
dieser Zeit acht Stunden Arbeitszeit für verschiedene Dienstleistungen, kön-
nen diese nur äußerst zeitnah durch eine entsprechend hohe Anzahl Mitar-
beiter erbracht werden. Ein Arbeitszeitbedarf dieser Art kann nicht im Sinne 
einer Bedarfsoptimierung verlagert oder verändert werden.

4.  Ergebnis
Der zeitliche Verlauf (Zeit) eines Arbeitszeitbedarfs für einen Ort (Filiale, 
Abteilung, Bereich, Niederlassung, Arbeitsplatz) und eine Funktion (Qualifi-
kation der Mitarbeiter) wird aus den folgenden Kenngrößen ermittelt:
– Prognose der Geschäftstreiber,
– Arbeitsstandards und Prämissen,
– Service-Level und Qualitätsanforderungen.
Der Arbeitszeitbedarfsverlauf kann als Kurve der Anzahl benötigter Mitar-
beiter (Y-Achse) über die Zeit des betrachteten Zeitraums (X-Achse) darge-
stellt werden. Die Fläche dieser Kurve stellt die insgesamt benötigte Arbeits-
zeit für den betrachteten Zeitraum dar.
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Der Arbeitszeitbedarf unterliegt bezüglich seiner Zuverlässigkeit den Ein-
flussgrößen:
– Sicherheit und Qualität der Prognose,
– Genauigkeit und Schwankungsbreiten der Arbeitsstandards sowie deren 

Wechselwirkung mit dem Qualifikationsniveau der entsprechenden Mit-
arbeiter.

Die zeitliche Form des Arbeitszeitbedarfs lässt sich durch die Definition von 
Qualitätsstandards (Service-Level) mehr oder weniger stark im Sinne einer 
Gleichverteilung beeinflussen.
Lediglich der zuletzt genannte Punkt kann in Wechselwirkung mit den Para-
metern stehen, die für die Arbeitszeitplanung der Mitarbeiter relevant sind. 
Ansonsten ist die Arbeitszeitbedarfsermittlung unabhängig von der vorhan-
denen Personalkapazität und deren Beschränkungen.
Auf Basis der bisherigen Ausführungen lässt sich mit dem Arbeitszeitbedarf:
– die richtige Anzahl,
– die richtige Qualifikation,
– die richtige Qualität,
– der richtige Zeitpunkt
– sowie der richtige Ort
definieren und ermitteln.
Im Anschluss an die Ermittlung des zu erfüllenden Arbeitszeitbedarfs hat die 
Personallogistik die Aufgabe, Entscheidungen über das eingesetzte/verwen-
dete Schichtmodell zu treffen. Die Ermittlung des passenden Schichtmodells 
ist eine weitere wichtige Komponente der Planung.

IV. Ermittlung des Schichtmodells
Die Vielzahl und Unschärfe verwendeter Begriffe bedingt die Notwendig-
keit, den Begriff Schichtmodell zu definieren. Dazu ist eine kurze Betrach-
tung der angrenzenden Terminologie erforderlich.

1.  Schichtarbeit, Schichtdienst und Schichtdienstplan
Laut Nachreiner gibt es in Deutschland weder eine gesetzliche Definition 
von Schichtarbeit noch von SchichtarbeitnehmerInnen.3 Es sei jedoch üblich, 
sich nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu richten, welches 

3 Nachreiner, Initiative Neue Qualität der Arbeit, Juristische Fragen, Wer ist Schichtarbeit-
nehmer?, http://inqa.gawo-ev.de/cms/index.php?page=rechtssprechung.
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C. Personallogistik – von der Arbeitszeitbedarfsermittlung zum Arbeitszeitmodell

unter Schichtarbeit versteht, dass mindestens zwei Arbeitnehmer dieselbe 
Arbeitsaufgabe erfüllen, indem sie sich nach einem feststehenden und für 
sie überschaubaren Plan ablösen, so dass der eine Arbeitnehmer arbeitet, 
während der andere arbeitsfreie Zeit hat. Der Arbeitsplatz muss hierbei nicht 
identisch sein, aber die jeweils betroffenen Arbeitnehmer sollten unterein-
ander austauschbar sein. Außerdem müssen die geleisteten Arbeitszeiten zu-
mindest teilweise auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten liegen.
Demgegenüber definiert die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung sehr wohl den Begriff der Schichtarbeit als jede Form 
der Arbeitsgestaltung kontinuierlicher oder nicht kontinuierlicher Art mit Be-
legschaften, bei der Arbeitnehmer nach einem bestimmten Zeitplan, auch im 
Rotationsturnus, sukzessive an den gleichen Arbeitsstellen eingesetzt wer-
den, so dass sie ihre Arbeit innerhalb eines Tages oder Wochen umfassenden 
Zeitraums zu unterschiedlichen Zeiten verrichten müssen.
Beide Formulierungen sind bei der Auseinandersetzung mit Arbeitszeitbe-
darf und Personaleinsatz wenig dienlich, wenn nicht gar irreführend. Jedoch 
wird in beiden Fällen ein wesentlicher Bestandteil der Schichtarbeit ange-
sprochen, nämlich die Dispositionshoheit des Planenden (Arbeitgebers).
Der Verdeutlichung soll folgendes Beispiel dienen: Ein Arbeitnehmer wird 
an wechselnden Einsatzstellen jeweils zu den gleichen Zeiten, aber nur 
montags, mittwochs und samstags eingesetzt. Der Einsatz des Mitarbeiters 
folgt damit einem bekannten Arbeitszeitbedarf, erfüllt aber in keiner Weise 
die vorgenannten Kriterien. Dennoch ist der Einsatz des Mitarbeiters auf-
grund des Umstands, dass er geplant und der Mitarbeiter angewiesen wurde, 
Schichtarbeit im Sinne der Personallogistik.
Hieraus lassen sich die folgenden, wichtigen Begrifflichkeiten ableiten:
– Schichtdienst: Ein Schichtdienst – kurz Schicht oder Dienst – ist sowohl 

der geplante als auch der tatsächliche Einsatz eines oder mehrerer Mitar-
beiter und definiert sich über Arbeitsbeginn, Arbeitsende sowie Pausen-
zeiten. Zusätzlich wird für einen Schichtdienst die (Schicht-)Arbeitszeit 
definiert, welche der geschuldeten (Soll-)Arbeitszeit des Mitarbeiters ge-
genübergestellt wird. Diese „bezahlte“ Zeit entspricht nicht zwingend der 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes.

– Die Sonderform eines geteilten Schichtdienstes wird analog über eine ent-
sprechend lange, unbezahlte Pause zwischen zwei Arbeitsblöcken definiert.

– Schichtdienstplan: Ein Schichtdienstplan – kurz Plan oder Dienstplan – 
ordnet einem Mitarbeiter für einen definierten Zeitraum die Schichtdiens-
te zu, die dieser zu arbeiten hat. Ein Schichtdienstplan enthält üblicher-
weise, aber nicht zwingend, auch Angaben zu den Zeiträumen, in denen 
der Mitarbeiter nicht zur Arbeit in einem Schichtdienst eingeplant ist.
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